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Rundschreiben D 29/2015 

Anforderungen zur Beteiligung am Durchgangsarztverfahren 
Änderung in den Fortbildungspflichten ab 01.01.2016 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der erste 5-Jahres-Zeitraum der nachzuweisenden Fortbildungen nach Ziffer 5.12 und 5.13 der D-Arzt-
Anforderungen endet für Ärzte, die bereits vor dem 01.01.2011 am Durchgangsarztverfahren beteiligt 
waren, am 31.12.2015. Bei späteren Beteiligungen beginnt der Zeitraum mit dem 01. Januar des auf die 
Beteiligung folgenden Kalenderjahres. 
 
Die Bereiche Rehabilitationsmedizin und Rehabilitationsmanagement werden ab 01.01.2016 zu einem 
Block zusammengefasst. Der Nachweis einer frei wählbaren Fortbildung aus diesem Block (Reha-
Management oder Reha-Medizin) ist somit ab 01. Januar 2016 zur Erfüllung dieser Fortbildungsver-
pflichtung ausreichend.  
 
Wir empfehlen aber, insbesondere den nach dem 01.01.2011 beteiligten Ärzten, mindestens einmal  
eine Fortbildung zum Thema Rehabilitationsmanagement der gesetzlichen Unfallversicherung zu besu-
chen.  
 
Folgende Fortbildungen sind somit zukünftig im 5-Jahres-Zeitraum nachzuweisen: 
 
 Begutachtungswesen 
 Kindertraumatologie 
 Rehabilitationsmanagement oder Rehabilitationsmedizin 
 
sowie der Besuch von zwei Unfallmedizinischen Tagungen (je zwei Tage) der DGUV-Landesverbände 
(Ziffer 5.13 der Anforderungen). 
 
Die Verpflichtung zur Teilnahme an mindestens einer jährlichen unfallmedizinischen Fortbildungsveran-
staltung (Ziffer 5.11 der Anforderungen) bleibt weiterhin bestehen, jedoch sind Nachweise darüber, an-
ders als zu den vorgenannten Fortbildungen, nur auf gesonderte Anforderung an den Landesverband 
der DGUV zu übermitteln. 
 
  

DGUV, Landesverband West, Postfach 10 34 45, 40025 Düsseldorf 

 
An die 
Damen und Herren 
Durchgangsärzte 
 

 

  
 
 

  

Ihr Zeichen:  

Ihre Nachricht vom:  

Unser Zeichen: 411.1   Mi/Bi 

Ansprechpartner: Frau Mittmann 

Telefon: 02241 231 5000  (Zentrale) 

Fax: 0211 210 79 527 

E-Mail: 
 

lv-west@dguv.de 

Datum: 15.12.2015 

mailto:lv-west@dguv.de
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Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass D-Ärzten, denen eine Fristverlängerung über den 
31.12.2015 zur Nachholung eines Fortbildungskurses für den Zeitraum 01.01.2011 - 31.11.2015 
gewährt wurde, sich den Nachholungskurs nicht doppelt anrechnen lassen können.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 
 
Andro 
Geschäftsstellenleiter 


